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82. Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Landes-Polizeigesetz geändert wird
83. Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Gemeindesanitätsdienstgesetz geändert wird
84. Gesetz vom 3. Juli 2003, mit dem das Tiroler Rehabilitationsgesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Landes-Polizeigesetz, LGBl. Nr. 60/1976, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 110/2001, wird wie
folgt geändert:

1. Der Abs. 6 des § 6 wird aufgehoben. Der bisherige
Abs. 7 des § 6 erhält die Absatzbezeichnung „(6)“.

2. Nach § 6 wird folgende Bestimmung als § 6a ein-
gefügt:

„§ 6a
Besondere Pflichten für das 

Halten und Führen von Hunden

(1) Der Halter eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass
der Hund das Grundstück, das Gebäude oder den Zwin-
ger nicht gegen den Willen des Halters oder ohne sein
Wissen verlassen kann. 

(2) Die Gemeinde kann, soweit dies zur Vermeidung
von Gefahren für Menschen oder Sachen erforderlich
ist, allgemein oder im Einzelfall anordnen, dass Hunde
außerhalb von Gebäuden und von ausreichend einge-
friedeten Grundstücken an der Leine geführt werden
und (oder) mit einem Maulkorb versehen sein müssen.

(3) Das Halten oder das Führen eines von einem
Amtstierarzt als bissig beurteilten Hundes sowie das
Halten oder das Führen eines Hundes der Rassen Rott-
weiler, Dobermann, Bullterrier, Staffordshire Bullter-
rier, American Staffordshire Terrier, Mastino Napole-
tano, Mastin Espanol, Fila Brasileiro, Argentinischer
Mastiff, Mastiff, Bullmastiff, Tosa Inu, Bordeaux Dogge,
Dogo Argentino, Rhodesian Ridgeback und Pitbullter-
rier und der Kreuzung unter oder mit den genannten
Rassen bedürfen einer Bewilligung der Behörde, wenn
sich der Hundehalter oder der Hundeführer nicht nur
vorübergehend in Tirol aufhält. Diese Hunde sind auf
öffentlichen Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, in allgemein zugänglichen Gebäuden und
Parkanlagen und in sonstigen allgemein zugänglichen
Anlagen an der Leine zu führen oder mit einem Maul-
korb zu versehen. Wird durch ein Gutachten eines Tier-
arztes nachgewiesen, dass der Hund aufgrund seines
Wesens beim Führen ohne Leine oder ohne Maulkorb
keine Gefahr für Dritte darstellt, so darf der Hund auf
öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb geschlossener
Ortschaften im Sinne des § 3 Abs. 2 des Tiroler Natur-
schutzgesetzes 1997, LGBl. Nr. 33, in der jeweils gel-
tenden Fassung ohne Leine oder ohne Maulkorb geführt
werden. Dieses Gutachten ist in einem solchen Fall mit-
zuführen und den Organen der öffentlichen Aufsicht
auf Verlangen vorzuweisen.

(4) Der Amtstierarzt ist verpflichtet, den Halter eines
als bissig beurteilten Hundes unverzüglich der Behörde
bekannt zu geben. Die für die Erhebung der Abgabe für
das Halten von Hunden zuständige Behörde ist ver-
pflichtet, den Halter eines im Abs. 3 genannten Hundes
unverzüglich der Behörde bekannt zu geben.

(5) Die Bewilligung nach Abs. 3 darf nur einer Per-
son erteilt werden, die eigenberechtigt, zuverlässig und
zum Halten oder zum Führen eines im Abs. 3 genann-
ten Hundes physisch und psychisch geeignet ist. Nicht
zuverlässig ist eine Person, die 

a) alkohol- oder suchtkrank ist;
b) wiederholt wegen einschlägiger Übertretungen

von Tierschutz- oder Jagdgesetzen von einem Gericht
verurteilt worden ist, es sei denn, dass die Verurteilung
getilgt ist oder der Beschränkung über die Erteilung von
Auskünften aus dem Strafregister nach den tilgungs-
rechtlichen Vorschriften oder vergleichbaren Vorschrif-
ten eines anderen Staates unterliegt; 

c) wegen einer vorsätzlichen, unter Androhung oder
Anwendung von Gewalt begangenen oder mit Gemein-
gefahr verbundenen strafbaren Handlung, wegen eines
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Angriffes gegen den Staat oder den öffentlichen Frieden
oder wegen Zuhälterei oder Menschenhandels von
einem Gericht verurteilt worden ist, es sei denn, dass die
Verurteilung getilgt ist oder der Beschränkung über die
Erteilung von Auskünften aus dem Strafregister nach
den tilgungsrechtlichen Vorschriften oder vergleichba-
ren Vorschriften eines anderen Staates unterliegt. 

(6) Die Zuverlässigkeit ist durch Vorlage eines ärzt-
lichen Gutachtens zu dem im Abs. 5 lit. a genannten
Hindernis sowie einer Strafregisterbescheinigung oder
einer gleichwertigen Bestätigung der zuständigen Be-
hörde des Heimatstaates des Antragstellers nachzuwei-
sen. Die physische und psychische Eignung zum Hal-
ten oder zum Führen eines im Abs. 3 genannten Hun-
des ist durch Vorlage eines ärztlichen Gutachtens nach-
zuweisen. Das ärztliche Gutachten darf im Zeitpunkt
der Einbringung des Antrages nicht älter als ein Jahr sein
und ist von einem in die Ärzteliste eingetragenen sach-
verständigen Arzt für Allgemeinmedizin zu erstellen. 

(7) Die Bewilligung ist unter Bedingungen oder mit
Auflagen zu erteilen, soweit dies erforderlich ist, um eine
Gefährdung oder Belästigung von Menschen zu verhin-
dern. Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn der Be-
hörde bekannt wird, dass eine der Voraussetzungen hie-
für nachträglich weggefallen ist. Der Berufung gegen
Bescheide, mit denen die Bewilligung widerrufen wurde,
kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

(8) Beim Führen des Hundes ist die Bewilligung mit-
zuführen und den Organen der öffentlichen Aufsicht
auf Verlangen vorzuweisen. 

(9) Wird ein Hund ohne Bewilligung nach Abs. 3 ge-
halten, so hat die Behörde dem Hundehalter eine Frist
von vier Wochen zu setzen, innerhalb der nachträglich
um die Erteilung der Bewilligung anzusuchen ist. Ver-
streicht die Frist ungenützt oder wird (bzw. wurde) die
Bewilligung versagt, so hat die Behörde den Hund ohne
vorausgegangenes Verfahren abzunehmen. Die Behörde
hat für die vorläufige Verwahrung und Betreuung des ab-
genommenen Hundes zu sorgen. Der Hundehalter hat
der Behörde die während der vorläufigen Verwahrung für
den Hund aufgewendeten Kosten zu ersetzen. Sucht der
Hundehalter nicht innerhalb von sechs Monaten nach
der Abnahme nachträglich um die Erteilung der Bewil-
ligung an, so hat die Behörde den Verfall des Hundes aus-
zusprechen. Die Behörde hat den Verfall des Hundes
auch auszusprechen, wenn die Bewilligung rechtskräftig
versagt worden ist und die Frist zur Einbringung einer
Vorstellung an die Aufsichtsbehörde bzw. einer Be-
schwerde an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts

abgelaufen oder eine allenfalls eingebrachte Vorstellung
bzw. Beschwerde erfolglos geblieben ist.“

3. Im Abs. 1 des § 8 hat die lit. d zu lauten:
„d) einer behördlichen Anordnung gemäß § 6a Abs. 2

zuwiderhandelt,“
4. Im Abs. 1 des § 8 werden folgende Bestimmungen

als lit. e und f eingefügt:
„e) einen im § 6a Abs. 3 genannten Hund entgegen

§ 6a Abs. 3 nicht an der Leine oder mit einem Maulkorb
versehen führt,

f) den ihm nach § 6a Abs. 1 oder 8 obliegenden Ver-
pflichtungen zuwiderhandelt,“

5. Im § 8 wird folgende Bestimmung als Abs. 2 ein-
gefügt:

„(2) Wer entgegen dem § 6a Abs. 3 einen Hund ohne
Bewilligung hält oder führt, begeht, sofern die Tat nicht
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte
fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwal-
tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu
10.000,– Euro zu bestrafen.“

6. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 8 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(3)“ und „(4)“. 

7. Im Abs. 3 des § 17 wird im ersten Satz nach dem
Wort „Bordellbewilligung“ die Wortfolge „oder sein ver-
antwortlicher Vertreter (§ 18 Abs. 1)“ eingefügt.

8. Nach § 17 wird folgende Bestimmung als § 18 ein-
gefügt:

„§ 18
Verantwortlicher Vertreter

(1) Der Inhaber einer Bordellbewilligung kann
höchstens zwei Personen, die die im § 15 Abs. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen, als verantwortliche
Vertreter bestellen. Die Bestellung bedarf der Geneh-
migung der Behörde. Der mit Genehmigung der Be-
hörde bestellte verantwortliche Vertreter unterliegt für
die Dauer der Vertretung anstelle des Inhabers der Bor-
dellbewilligung den für diesen geltenden Bestimmungen
dieses Gesetzes und der in seiner Durchführung erlas-
senen Verordnungen.

(2) Die Behörde hat in Abständen von höchstens zwei
Jahren, beginnend mit dem Eintritt der Rechtskraft der
Genehmigung der Bestellung, zu überprüfen, ob der
verantwortliche Vertreter die im § 15 Abs. 2 genannten
Voraussetzungen noch erfüllt. Die Genehmigung der
Bestellung ist zu widerrufen, wenn

a) auch nur eine der Voraussetzungen für die Bestel-
lung nachträglich weggefallen ist,

b) der verantwortliche Vertreter innerhalb von fünf
Jahren wenigstens fünfmal nach § 19 Abs. 2 rechtskräf-
tig bestraft worden ist.
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(3) Die Behörde kann in einem Bescheid, mit dem die
Genehmigung der Bestellung als verantwortlicher Ver-
treter nach Abs. 2 lit. b widerrufen wird, aussprechen,
dass eine solche Genehmigung nach Ablauf einer be-
stimmten, ein Jahr nicht unterschreitenden Frist neuer-
lich erteilt werden kann, wenn zu erwarten ist, dass der
verantwortliche Vertreter die ihm nach diesem Gesetz
obliegenden Verpflichtungen erfüllen wird.“

9. Im Abs. 2 des § 23 wird die Wortfolge „wegen Über-
tretungen nach § 20 sowie nach einer der gemäß §§ 2
und 6 Abs. 6 erlassenen Verordnungen“ durch die Wort-
folge „wegen Übertretungen nach § 8 Abs. 1 lit. e und f
und Abs. 2 und § 20 sowie nach einer der gemäß den
§§ 2 und 6a Abs. 2 erlassenen Verordnungen“ ersetzt.

10. Im Abs. 1 des § 25 wird das Zitat „§ 6 Abs. 7“
durch das Zitat „§ 6 Abs. 6“ ersetzt.

11. § 28 hat zu lauten:
„§ 28

Mitwirkung der Bundes-
gendarmerie und der Organe 

der Bundespolizeidirektion Innsbruck

(1) Die Bundesgendarmerie, in der Stadt Innsbruck
die Organe der Bundespolizeidirektion Innsbruck, ha-

ben bei der Vollziehung dieses Gesetzes, mit Ausnahme
des § 4, soweit er sich auf § 2 bezieht, des § 8 Abs. 1 lit. d,
e und f und Abs. 2 und der §§ 20 bis 22, als Hilfsorgan
der zuständigen Verwaltungsstrafbehörde (§ 23 Abs. 2)
durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Ver-
waltungsübertretungen und durch Maßnahmen, die für
die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungs-
strafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken.

(2) Die Bundesgendarmerie, in der Stadt Innsbruck
die Organe der Bundespolizeidirektion Innsbruck, ha-
ben den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden und
Organen auf deren Ersuchen zur Sicherung der Aus-
übung der Befugnisse bei der Abnahme von Tieren nach
§ 6 Abs. 6 und § 6a Abs. 9 im Rahmen ihres gesetzmä-
ßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft. 

(2) Wer im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Ge-
setzes bereits einen im § 6a Abs. 3 genannten Hund hält,
hat innerhalb von sechs Monaten nach dem In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes um die Erteilung der Bewilligung
nach § 6a Abs. 3 anzusuchen.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
van Staa

Das Mitglied der Landesregierung:
Gschwentner

Der Landesamtsdirektor:
i. V. Schwamberger

83. Gesetz vom 2. Juli 2003, mit dem das Gemeindesanitätsdienstgesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Gemeindesanitätsdienstgesetz, LGBl. Nr. 33/1952,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 5/2003, wird
wie folgt geändert:

1. Im Abs. 5 des § 7 hat der erste Satz zu lauten:
„Für die Definitivstellung des Sprengelarztes ist der

Nachweis der erfolgreichen Ablegung einer Prüfung
über die rechtlichen und fachlichen Belange des Sani-
tätswesens erforderlich.“ 

2. Der Abs. 1 des § 9 hat zu lauten:
„(1) Erkrankt der Sprengelarzt und dauert seine Er-

krankung voraussichtlich länger als zwei Wochen, so hat

er im Einvernehmen mit dem Bürgermeister (Sprengel-
obmann) einen Vertreter zu bestellen. Wenn kein Ein-
vernehmen erzielt werden kann, hat der Bürgermeister
(Sprengelobmann) einen anderen Arzt mit der Besor-
gung der sprengelärztlichen Aufgaben für die Dauer der
Erkrankung zu betrauen. Der Vertreter hat sich vor der
Aufnahme der Tätigkeit im erforderlichen Ausmaß über
die rechtlichen und fachlichen Belange des Sanitätswe-
sens kundig zu machen.“

3. Im § 9 wird folgende Bestimmung als Abs. 3 an-
gefügt:

„(3) Bei Übertritt oder Versetzung des Sprengelarz-
tes in den Ruhestand und bei Auflösung des Dienstver-
hältnisses des Sprengelarztes hat der Bürgermeister


